
 

Kirchengasse 2 | 2201 Gerasdorf bei Wien 
Bezirk Korneuburg | Land Niederösterreich 

Tel. 02246/2272 | Fax 02246/2272-2000 
E-Mail rathaus@gerasdorf-wien.gv.at 

www.gerasdorf.at 
 

 
 
ÖFFNUNGSZEITEN 
Empfang und Fachabteilungen: Mo und Mi 07:30 bis 12:00 Uhr, Di und Do 07:30 bis 19:00 Uhr 
Wirtschaftshof: Mo und Mi 07:30 bis 12:00 Uhr, Di und Do 07:30 bis 15:45 Uhr 
DVR: 0106666 – UID: ATU16237203  

 

 
 
 

Bürgerservice 
02246/2272 

buergerservice@gerasdorf-wien.gv.at 
 

 
Antragsteller 

Name:    …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse: …………………………………………………………………………………………………… 

PLZ, Ort: …………………………………………………………………………………………………… 

Tel.:  …………………………………………………………………………………………………… 

E-Mail:  …………………………………………………………………………………………………… 

Bankverbindung 

IBAN:   …..……………………………………………………………………………………… 

BIC (erforderlich): …….……………………………………………………………………………………. 
 
Bei Neuinstallationen von   Alarmanlagen   und   Sicherheitstüren wird ein Zuschuss zu den 
anerkannten Investitionskosten in Höhe von 20% maximal jedoch in nachstehender Höhe,  
gewährt: 

- Einbau einer Alarmanlage bis zu brutto € 300,- 
- Einbau einer Sicherheitseingangstüre (Widerstandsklasse WK3/RC3) bis zu brutto € 300,- 

Förderungen werden seitens der Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien nur ausbezahlt, wenn 
der Antrag   für   die   Förderung   der   Alarmanlage   oder   der   Sicherheitseingangstüre 
(Widerstandsklasse von mind. 3) innerhalb zwei Monate ab Rechnungslegung (inkl. aller  
erforderlichen Beilagen) stattfand. 

Erforderliche Beilagen 
• Rechnung der Installation 
• Überweisungsbeleg 

 
Auf diese Förderung besteht kein Rechtsanspruch.  
 
Datenschutzhinweis 
Personenbezogene Daten werden ausschließlich für die Abwicklung der Förderung verarbeitet und zu keinen weiteren Zwecken verwendet. Eine Übermittlung 
der Daten an Dritte findet nicht statt. Daten, die aus diesem Grund erhoben wurden, werden für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gespeichert und 
dann gelöscht, sofern kein besonderer Aufbewahrungsgrund im Einzelfall vorliegt, der eine längere Speicherdauer rechtfertigt bzw. erfordert. Sie sind berechtigt, 
folgende Betroffenenrechte gegenüber der Stadtgemeinde Gerasdorf geltend zu machen: Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Daten-
übertragbarkeit, Widerspruch, Beschwerde bei der österreichischen Datenschutzbehörde. Weitere Informationen finden Sie außerdem in unserer Datenschut-
zerklärung unter https://www.gerasdorf-wien.gv.at/system/web/datenschutz.aspx?menuonr=225362234. 
 
 
 
………………………., am ……………………..  
                Unterschrift(en) 

Förderung 
ALARMANLAGEN/SICHERHEITS- 

EINGANGSTÜREN 2024 
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